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Inhalt: Neue Zusendungen. — Schweizerischer Verein des Arbeitsimterrichts für Knaben. — Prüfungsreglement für Lehrer
im Arbeitsunterrieht für Knaben. — Règlement rte l'examen de capacité à l'enseignement des travaux manuels dans les écoles de

garçons. — Procès-verbal de la réunion du Comité de la Société suisse pour la propagation des travaux manuels dans les écoles
de garçons, à Neuchâtel. — Italie: Une conférence sur le travail manuel.

Neue Zusendungen:
1) Von Herrn Jakob, Lehrer am Progymnasiuro, Biel :

Géographie illustrée du canton de Berne. Dixième édition.

„ „ „ „ „ „ Quatrième édition.
Kleine illustrirte Geographie des Kautons Bern. Vierte Auflage

1S90.

2) Von der Tit. Buchhandlung Schmid Francke & Co., Bern :

Dr. Ost, Schulhigiene.
Martig, Pädagogik.
Reinhard, grosse Tabelle mit Text.
Rüefli, Pestalozzis rechennietodische Grundsäze.

Elzinger, deuxième année de géographie.
— troisième „ „ „

Rüefli, matematisehe Geographie.
Flück, 30 Übungsgruppen.
Banderet, résumé de grammaire française.
Marti, hauswirtschaftliche Chemie.

Ebersold, Nährtabelle mit Text.
Leuzinger, Relief-Reisekarte.

— Schulkarte des Kantons Bern.
3) Von der Tit. Erziehungsdirektion des Kantons Bern:

Programme de l'école cantonale de Porrentruy 1890/91.
2 Exempl.

4) Von Herrn Schulinspektor Heer in Glarus :

Bilder aus der Geographie und Geschichte des Kautons
Glarus, Lesebuch für Mittel- und Oberklassen von Otto

Herold, umgearbeitet von Heer, Schulinspektor.
5) Von Herrn Dr. Kummer, Direktor des eidg. Versicherungs-

amtes :

Beamten-Versicherung. Vergleichende Studie v. Dr. Kummer.

Die schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaften. (Ans
dem Berichte des eidgenössischen Versicherungsamtes über
das Jahr 1889.)

6) Von Tho Evening News association Detroit, Michigan :

The quarterly Register of current History. Vol. 1. 2. Preis
25 cents.

Schweizerischer Verein zur Förderung des Ar¬

beitsunterrichts für Knaben.

Am 7. Juli 1. J. haben 21 in Basel wohnende

Mitglieder dem Vorstände einen Antrag zugestellt des

Inhalts :

Der Vorstand wird ersucht:

1) Die IV. Generalversammlung, welche statutengemäss

am lezten schweizerischen Lehrerfest in Luzern hätte
stattfinden sollen, nun in ausserordentlicher Weise

während des VII. Lehrerbildungskurses nach La
Chaux-de-Fonds einzuberufen, und zwar, wenn immer

möglich, auf den 8. und 9. August 1. J. ;

2) für die IV. Generalversammlung als Haupttraktandum
Statutenrevision anzusezen.

Was Punkt 1 anbetrifft, so schreibt § 3 der Statuten
deutlich vor, dass alle 2 Jahre eine Hauptversammlung
einberufen werden soll, an der die Wahl des Vorstandes
auf die Dauer von 2 Jahren und die Genehmigung des
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Berichtes und der Rechnung des Vorstandes stattzufinden

hat. Da dies leztes Jahr nicht geschehen ist, so halten

wir dafür, dass in einer ausserordentlichen Generalversammlung

obenerwähnte Traktanden erledigt werden

müssen.

La Chaux-de-Fonds scheint uns aus folgenden Gründen

der passendste Ort zu sein :

a. Eine grössere Zahl von Mitgliedern wird schon

anwesend sein.

b. Der Lehrerbildungskurs wird besonders gegen den

Schluss hin ein Anziehungspunkt für alle diejenigen

werden, welche sich für den Knabenarbeitsunterricht
interessiren.

c. Die vorgeschlagene Zeit fällt in die Ferien der meisten

schweizerischen Lehrer.
Punkt 2 betreffend glauben wir, es sollte die nächste

Generalversammlung die Frage ernsthaft in Beratung ziehen,
ob nicht die Interessen des Arbeitsunterrichts für Knaben

mehr gefördert werden könnten durch Umgestaltung des

Vereins in einen Verband von Sektionen, analog der

Organisation anderer schweizerischer Vereine.

Prüfungsreglement für Lehrer im Ärbeitsunter-
richt für Knaben.

§ 1. Die Prüfung hat zum Zwek, den Lehrern ein

zuverlässiges Dokument über ihre Befähigung im
Knabenarbeitsunterricht in die Hand zu geben.

§ 2. Die Prüfungen finden jeweilen im Laufe der

lezten Woche eines durch den Bund subventionirten
Kurses statt.

§ 3. Es können Diplome und Fachzeugnisse erworben
werden. Erstere werden erteilt an solche Lehrer, die in
den zwei Hauptfächern (Cartonnage und Hobelbankarbeiten)
eine befriedigende Prüfung abgelegt haben. Leztere werden

für einzelne Fächer erteilt. Die Noten sind in den

Diplomen und Fähigkeitszeugnissen einzuschreiben.
§ 4. Die Prüfung ist eine teoretische und

praktische. Die teoretische dauert 2— 3 Stunden und bestellt

in der Abfassung eines Aufsazes, welcher den Zwek hat,
die metodische Befähigung des Examinanden zu kon-
statiren.

In der praktischen Prüfung muss der Examinand in
der Herstellung eines Gegenstandes nach gegebenen Massen

und einer von ihm gezeichneten Skizze seine Fähigkeit
im Arbeiten beweisen.

Er kann während der Arbeit auch mündlich geprüft
werden über Werkzeug- und Materialkunde.

§ 5. Die Kandidaten haben sich acht Tage vor der

Prüfung beim Präsidenten des « Schweiz. Vereins zur
Förderung des Arbeitsunterrichts für Knaben » anzumelden.

Der Tag der Prüfung wird im Vereinsorgan publizirt und

ausserdem in der « Schweiz. Lehrerzeitung », im «

Educateur » und * Educatore » angezeigt.

§ 6. Die Examinatoren werden vom Vorstand des

« Schweiz. Vereins zur Förderung des Arbeitsimterrichts
für Knaben » gewählt und für ihre Bemühungen
entschädigt.

§ 7. Die Examinatoren fassen über die Prüfung
zuhanden derjenigen Erziehungsdirektion, welche die

Oberleitung des Kurses besorgt, und des tit. schweizerischen

Handels- und Industriedepartements einen schriftlichen
Bericht ab.

Besehlossen in der Vorstandssizung vom 28. Juni
1891.

Bern, den 28. Juni 1891.

Namens des sclweiz. Vereins

mr FBrtoniig les ArMtseterricMs für Knaben,

Der Präsident:
Rudin.

Der Sekretär ad interim:
Gobat.

Règlement de l'examen de capacité à l'enseignement

des travaux manuels dans les écoles de

garçons.

§ 1er. L'examen a pour but de donner à l'instituteur
un document sérieux constatant ses aptitudes à l'enseignement

des travaux manuels dans les écoles de garçons.

§ 2. Cet examen a lieu dans le courant de la dernière
semaine d'un cours normal de travaux manuels subventionné

par la Confédération.

§ 3. Il sera délivré des diplômes et des certificats. Le
diplôme sera accordé à l'instituteur qui sera jugé capable

d'enseigner les deux branches principales: cartonnage et

travail sur bois. Pour une branche principale seule ou

pour chaque branche spéciale il sera délivré des certificats.
Les notes obtenues seront inscrites sur les diplômes et

sur les certificats.
§ 4. L'examen comprend une partie théorique et

une partie pratique. La première, d'une durée de deux

à trois heures, consiste en un travail écrit sur une question

de méthode. Dans l'examen pratique, le candidat

devra construire un objet d'après un croquis coté établi

par lui-même. ¦— Les cotes lui sont données.

Pendant l'examen pratique, des questions concernant

l'outillage et les matières premières, pourront être posées

au candidat.
§ 5. Les candidats doivent s'inscrire au moins huit

jours d'avance auprès du président de la Société.

La date de l'examen sera publiée dans l'organe de

la Société, ainsi que dans la Schweiz. Lehrerzeitung,
VEducateur et VEducalore.

§ 6. Les examinateurs sont choisis et indemnisés par
le Comité de la Société.
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